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Gesetzlicher Auftrag
• Umweltinformationsgesetz (UIG) §2 + §10: 
• Wer über Umweltdaten verfügt, soll die 

Öffentlichkeit aktiv und systematisch 
informieren.

• Dazu gehören Daten über den Zustand von 
„Umwelt“ und der menschlichen Gesundheit, 

• Einwirkungen auf die Umwelt, u.a. Stoffe, die in 
die Umwelt freigesetzt werden,

• Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und
• Daten aus der Überwachung 
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www.berlin.de/umwelt/
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Nutzung von Umweltdaten

•Ungenauer Auftrag (Wer? Was?)
•Unbekannte Bedarfslage
•Verteilte Verantwortung in Berlin
•Viele Datenbank-Anwendungen
•Internetseiten statt Datenbanken 
•Schutz personenbezogenen Daten
•Schutz von Geschäftsgeheimnissen


